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Fachbereichsordnung {FBO) 

des Fachbereichs 

Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften 

am Standort Meschede 

der Fachhochschule Südwestfalen 

Auf Beschluss des Gründungsdekans vom 10.05.2004 hat der Fachbereich Ingenieur­

und Wirtschaftswissenschaften eine Fachbereichsordnung erlassen. 

Der Wortlaut wird im Folgenden bekannt gegeben: 



Fachbereichsordnung (FBO) 
des Fachbereichs Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften 

am Standort Meschede 
der Fachhochschule Südwestfalen 

Auf Grund § 25 Abs. 4 und § 28 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes NRW {Hochschulgesetz HG vom 14. März 2000 {GV.NRW.S.190), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16.12.2003 {GV.NRW.S.772) erlässt der Fachbereich 
Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften folgende Fachbereichsordnung: 

§1 
Aufgaben des Fachbereichs 

Der Fachbereich Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften erfüllt die ihm durch das 
Hochschulgesetz und die Grundordnung {GO) der Fachhochschule Südwestfalen in 
der jeweils gültigen Fassung zugewiesenen Aufgaben. Der Fachbereichsrat ist 
gegenüber dem Rektorat gern.§ 20 Abs. 4 HG auskunftspflichtig. 

§2 
Organe des Fachbereichs 

Organe des Fachbereichs sind das Dekanat und der Fachbereichsrat. 

§3 
Dekanat 

1 Das Dekanat besteht aus der Dekanin oder dem Dekan und zwei Prodekaninnen 
oder Prodekanen gern.§ 18 GO. 

2 Die Dekanin oder de_r Dekan vertritt den Fachbereich innerhalb der Hochschule 
gern. § 27 Abs. 2 HG. 

3 Eine Prodekanin oder ein Prodekan nimmt die Aufgaben der Studiendekanin oder 
des Studiendekans gern. § 27 Abs. 5 HG wahr. 

4 Das Dekanat regelt alle weiteren Zuständigkeiten seiner Mitglieder selbst und gibt 
diese dem Fachbereichsrat zur Kenntnis. 

§4 
Fachbereichsrat 

1 Dem Fachbereichsrat obliegt gern. § 28 Abs. 1 HG die Beschlussfassung über die 
Angelegenheiten des Fachbereichs für die nicht die Zuständigkeit des Dekanats 
oder eine andere Zuständigkeit nach Gesetz oder der Grundordnung der Hoch­
schule bestimmt ist. 

2 Der Dekan führt den Vorsitz des Fachbereichsrates gern.§ 19 GO. 



.. 

§5 
Geschäftsordnung 

1 Der Fachbereich gibt sich eine Geschäftsordnung. 
2 Die Grundordnung der Fachhochschule Südwestfalen ist zu beachten. 

§6 
Kommissionen und Ausschüsse 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Fachbereichsrat gern. § 15 Abs. 1 HG und 
§ 20 GO Kommissionen (beratende Gremien) und Ausschüsse (Untergremien mit 
Entscheidungsbefugnisse für bestimmte Aufgaben) bilden. 

§7 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

1 Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft und gilt erstmalig 
für die bis spätestens zum 01.09.2004 zu wählenden Organe des Fachbereichs. 

2 Diese Ordnung wird im Verkündigungsblatt der Fachhochschule Südwestfalen ver­
öffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Gründungsdekans des Fachbereichs 
Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften am Standort Meschede der Fachhoch­
schule Südwestfalen vom 10.05.2004. 

Meschede, den 10.05.2004 

Der Gründungsdekan 




